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Gesetz
vom 11. September 2002

über die Abänderung des Allgemeinen
bürgerlichen Gesetzbuches

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich
Meine Zustimmung:

I.

Abänderung bisherigen Rechts

Das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch vom 1. Juni 1811, im Fürsten-
tum Liechtenstein eingeführt aufgrund der Fürstlichen Verordnung vom
18. Februar 1812, in der Fassung des Gesetzes vom 13. Dezember 1973,
LGBl. 1974 Nr. 18, wird wie folgt abgeändert:

§ 1173a Art. 41

E. Rechte an Erfindungen und Designs

1) Erfindungen und Designs, die der Arbeitnehmer bei Ausübung
seiner dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten
macht oder an deren Hervorbringung er mitwirkt, gehören unabhängig
von ihrer Schutzfähigkeit dem Arbeitgeber.

2) Durch schriftliche Abrede kann sich der Arbeitgeber den Erwerb
von Erfindungen und Designs ausbedingen, die vom Arbeitnehmer bei
Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit, aber nicht in Erfüllung seiner
vertraglichen Pflichten gemacht werden.
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3) Der Arbeitnehmer, der eine Erfindung oder ein Design gemäss
Abs. 2 macht, hat davon dem Arbeitgeber schriftlich Kenntnis zu geben;
dieser hat ihm innert sechs Monaten schriftlich mitzuteilen, ob er die
Erfindung bzw. das Design erwerben will oder sie dem Arbeitnehmer
freigibt.

4) Wird die Erfindung oder das Design dem Arbeitnehmer nicht frei-
gegeben, so hat ihm der Arbeitgeber eine besondere angemessene Vergü-
tung auszurichten; bei deren Festsetzung sind alle Umstände zu berück-
sichtigen, wie namentlich der wirtschaftliche Wert der Erfindung bzw.
des Designs, die Mitwirkung des Arbeitgebers, die Inanspruchnahme
seiner Hilfspersonen und Betriebseinrichtungen, sowie die Aufwendungen
des Arbeitnehmers und seine Stellung im Betrieb.

§ 1173a Art. 42

Aufgehoben

II.

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Designgesetz in Kraft.

gez. Hans-Adam

gez. Otmar Hasler
Fürstlicher Regierungschef


